
 

 

 

Abschlussbericht 
Unfall mit dem Motorflugzeug der Type Diamond DA 42M, 
am 06.06.2009, um ca. 08:54 Uhr UTC, KG Lindgrub, 
Gemeinde Natschbach Loipersbach, A-2620, Bezirk Neunkirchen, 
Niederösterreich 
GZ: 2024-0.272.427 

Wien, 2024 



 

 

 

Impressum 

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:  
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes – Bereich Zivilluftfahrt, 
Radetzkystraße 2, 1030 Wien 
Wien, 2024. Stand: 22. April 2024 

Untersuchungsbericht  
Dieser Untersuchungsbericht gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde 
von der Leiterin der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Abschluss des 
Stellungnahmeverfahrens gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 996/2010 in Verbindung 
mit § 14 Abs. 1 UUG 2005 genehmigt. 

Copyright und Haftung:  

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind 
ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. 

Alle datenschutzrechtlichen Informationen finden Sie unter folgendem Link: 
bmk.gv.at/impressum/daten.html. 

https://www.bmk.gv.at/impressum/daten.html


 

 

Abschlussbericht  3 von 76 

Vorwort 

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz - UUG 2005, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle und 
Störungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder 
einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung (Art. 2 Z 4 Verordnung 
(EU) Nr. 996/2010). 

Die im Untersuchungsbericht zitierten Regelwerke beziehen sich grundsätzlich auf die zum 
Zeitpunkt des Vorfalls gültige Fassung, ausgenommen es wird im Untersuchungsbericht 
ausdrücklich auf andere Fassungen Bezug genommen oder auf Regelungen hingewiesen, 
die erst nach dem Vorfall getroffen wurden. 

Dieser Untersuchungsbericht basiert auf den zur Verfügung gestellten Informationen. Im 
Falle der Erweiterung der Informationsgrundlage behält sich die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes das Recht zur Ergänzung des gegenständlichen 
Untersuchungsberichtes vor. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt (Art. 5 Abs. 
3 Verordnung (EU) Nr. 996/2010). 

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet, 
welche die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Maßnahmen umsetzen können. Die 
Entscheidung über die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen. 

Zur Wahrung der Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten Personen unterliegt der 
Bericht inhaltlichen Einschränkungen. 

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC +2 
Stunden). 
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Einleitung 

Luftfahrzeughalter: Herstellungsbetrieb, Österreich 
Betriebsart: Nicht-gewerblicher Luftverkehr / Allgemeine Luftfahrt 
Flugzeughersteller: Diamond Aircraft Industries GmbH Österreich 
Musterbezeichnung: DA 42M 
Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
Staatszugehörigkeit: Österreich 
Unfallort: KG Lindgrub, Gemeinde Natschbach Loipersbach, 
 A-2620, Niederösterreich  
Koordinaten (WGS84): 47° 41’ 32’’ N, 016° 06’ 32’’ O 
Ortshöhe über dem Meer: ca. 1444 ft / ca. 440,05 m 
Datum und Zeitpunkt: 06.06.2009, ca. 08:54 Uhr UTC 

Kurzdarstellung 

Am 06. Juni 2009 um ca. 08:36 Uhr UTC startete das Luftfahrzeug der Type Diamond Aircraft 
Industries DA 42M mit zwei Personen an Bord vom Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN) 
zu einem Flug nach Sichtflugregeln. 

Die Flugroute verlief entlang der Autobahn A2, südlich Richtung Graz, bis zur Höhe des 
Autobahnknotens Seebenstein-Neunkirchen, um dann nach einer Rechtskurve in Richtung 
Neunkirchen zu fliegen. 

Anschließend erfolgten südlich der KG Lindgrub über bewaldetem Gebiet diverse 
Flugmanöver in Form von Steilkurven sowohl nach links als auch nach rechts. Bei einer 
Steilkurve nach rechts kam es zu einer hohen Querneigung, bei der das Luftfahrzeug über 
die rechte Tragfläche abkippte, die Nase nach unten senkte und sich um die Längsachse zu 
drehen begann. Der Versuch des Ausleitens dieses Trudelns des Luftfahrzeuges misslang 
und das Flugzeug stürzte in bewaldetem Gebiet ab. 

Die beiden Insassen erlitten bei dem Aufprall tödliche Verletzungen. Das Luftfahrzeug 
wurde zerstört. 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Flugverlauf und Unfallhergang sowie die während des Unfallfluges herrschenden Umwelt- 
und Wetter-Bedingungen wurden aufgrund von Zeugenaussagen, in Verbindung mit den 
Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich, der Untersuchungsleiter A 
(06.06.2009 bis 24.04.2018) und Untersuchungsleiter B (ab 04.10.2022) der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, sowie den bei der Staatsanwaltschaft Wiener 
Neustadt vorliegenden Beweismitteln rekonstruiert. 

Es wurden zur Rekonstruktion des Flugverlaufs unter anderem die Aufzeichnungen der 
Triebwerksteuereinheiten (ECU) sowie die Aufzeichnungen der Luftraumüberwachung des 
militärischen Systems „Goldhaube“ und die Aufzeichnungen der zivilen 
Luftraumüberwachung herangezogen. Dieser Untersuchungsbericht stützt sich im 
Wesentlichen auch auf die im Nachgang des Unfallgeschehens aufgenommenen 
Zeugenaussagen und sichergestellten Beweise sowie auf die Erkenntnisse und Ermittlungen 
des Landeskriminalamts Niederösterreich. 

Am 06. Juni 2009 um ca. 08:36 Uhr UTC startete das Luftfahrzeug der Type Diamond Aircraft 
Industries DA 42M mit zwei Personen an Bord vom Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN) 
zu einem Flug nach Sichtflugregeln. 

Die Flugroute verlief gemäß den Radaraufzeichnungen entlang der Autobahn A2, südlich in 
Richtung Graz, bis zur Höhe des Autobahnknotens Seebenstein-Neunkirchen, und in 
weiterer Folge nach einer Rechtskurve, in Richtung Neunkirchen mit einem folgenden 
Steigflug auf eine Höhe von ca. 8300 ft MSL.  

Südlich der späteren Unfallstelle, im Ortsgebiet der KG Lindgrub, wurde um ca. 08:51 Uhr 
UTC in einer Höhe von ca. 8300 ft MSL ein Flugmanöver durchgeführt, das anhand der 
Radaraufzeichnungen als Steilkurve nach links mit einer Querneigung von mehr als 60° 
rekonstruiert werden konnte. 

Im Verlauf dieser Steilkurve nach links kam es zu einem Höhenverlust von ca. 400 Fuß, der 
aber im weiteren Verlauf der Kurve wieder ausgeglichen wurde. 
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Es wurde für den Flug kein Flugplan aufgegeben und vor dem Abflug keine Flugroute 
angezeigt. Ob der verantwortliche Pilot eine gesetzlich vorgeschriebene Information über 
das Flugwetter eingeholt und eine Flugplanung durchgeführt hat, konnte nicht 
abschließend ermittelt werden. 

Sowohl im Gebiet um den Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN) als auch des Unfallorts 
herrschten an diesem Tag und zum Unfallzeitpunkt Sichtflug-Wetterbedingungen. 

Der verantwortliche 1. Pilot saß zum Unfallzeitpunkt am rechten Pilotensitz. Er hatte dafür 
keine Ausbildung oder Einweisung erhalten. Am linken Pilotensitz saß zum Unfallzeitpunkt 
ein Passagier. Dieser Passagier war ebenfalls im Besitz einer Pilotenlizenz, die ihn 
grundsätzlich berechtigt hätte, ein Luftfahrzeug des gegenständlichen Typs zu führen. 

Aufgrund der bestehenden Möglichkeit, das Flugzeug auch vom linken Pilotensitz aus zu 
steuern, konnte nicht eindeutig geklärt werden, welcher der beiden getöteten Insassen das 
Luftfahrzeug kurz vor und zum Unfallzeitpunkt gesteuert hat. 

Abbildung 1 Unfallstelle bei Lindgrub 

 

Quelle: Google Earth / SUB  
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Abbildung 2 Teilausschnitt des Flugverlaufs bis zum Bodenkontakt 

 

Quelle: SUB 

Abbildung 3 Luftfahrzeug DA 42M (Symbolbild) 

 

Quelle: Diamond Aircraft Industries 
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1.1.1 Flugvorbereitung 
Ein Nachweis der laut Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen vom 15. Feber 1967, Luftverkehrsregeln 1967 – LVR 1967, BGBl. Nr. 56/1967, 
in der am Unfalltag gültigen Fassung, notwendigen Flugvorbereitung konnte für den Unfallflug 
am 06. Juni 2009 nicht gefunden werden. Aufzeichnungen über die Wetterlage konnten weder 
durch einen nachvollziehbaren elektronischen Abruf bei der behördlichen Wetterstelle noch am 
Ort des Abflugs oder am Unfallort nachgewiesen werden. Auch bei der österreichischen 
Flugsicherung wurde kein Flugplan für den gegenständlichen Unfallflug aufgegeben. Dies war 
für den gegenständlichen Flug auch nicht verpflichtend.  

1.2 Personenschäden 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche 2   

Schwere    

Leichte    

Keine    

1.3 Schaden am Luftfahrzeug 

Das Luftfahrzeug wurde zerstört. 

1.4 Andere Schäden 

Forstschaden an mehreren Bäumen und verunreinigtes bzw. kontaminiertes Erdreich. 

1.5 Besatzung 

1.5.1 Pilot/in 
Alter: 41 Jahre, männlich 
Art des Zivilluftfahrerscheines: A-XXX-JAR 
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Berechtigungen: Flächenflug 
Muster/Typenberechtigung: SEP (land), MEP (land) 
Instrumentenflugberechtigung: Keine 
Lehrberechtigung: Keine 
Sonstige Berechtigungen: ATPL(A) -Theorie 
Gültigkeit: Am Unfalltag gültig 

Überprüfungen (Checks): 18.10.2008 

Language Proficiency:  Deutsch, Level 6, unlimitierte Gültigkeit  
Englisch, Level 4, gültig bis 25.02.2012 

 
Medical check:   Medical Class 2, ausgestellt am 06.06.2008, am 
     Unfalltag gültig 
 
Gesamtflugerfahrung 
(inkl. Unfallflug): 225,66 Stunden 
Flugerfahrung auf der Unfalltype: 78,84 Stunden 

1.5.2 2. Pilot / Passagier 
Alter: 21 Jahre, männlich 
Art des Zivilluftfahrerscheines: A-XXX-JAR 
Berechtigungen: Flächenflug 
Muster/Typenberechtigung: SEP (land), MEP (land) 
Instrumentenflugberechtigung: SEP (land), MEP (land), am Unfalltag gültig 
Lehrberechtigung: Keine 
Sonstige Berechtigungen: ATPL(A) -Theorie 
Gültigkeit: Am Unfalltag gültig 

Überprüfungen (Checks): 08.05.2009 

Language Proficiency:   Deutsch, Level 6, unlimitierte Gültigkeit  
Englisch, Level 4, gültig bis 25.02.2012 

 
Medical check:   Medical Class 1, ausgestellt am 27.04.2009, am 
     Unfalltag gültig 
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1.6 Luftfahrzeug 

Abbildung 4 Diamond Aircraft DA 42 

 

Quelle: diamondaircraft.com 

Das Luftfahrzeug der Type Diamond DA 42 ist ein zweimotoriger, aus 
Faserverbundwerkstoffen (GFK/CFK) hergestellter, viersitziger freitragender Tiefdecker mit 
einziehbarem Dreibeinfahrwerk und T-Leitwerk. Das Luftfahrzeug war gemäß JAR-23 für 
den Betrieb mit einem Piloten zugelassen. 

Luftfahrzeugart:  Motorflugzeug 
Hersteller: Diamond Aircraft Industries 
Herstellerbezeichnung: DA 42M 
Baujahr: 2008 
Luftfahrzeughalter: Herstellungsbetrieb, Österreich 
Gesamtbetriebsstunden: ca. 9,33 
Landungen: ca. 10 
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Triebwerke:  4-Zylinder-Viertakt-Dieselkolbenmotor mit Common-
Rail-Hochdruck-Direkteinspritzung, Turbolader, 
Getriebe, Propellerregler und FADEC 

Hersteller: Thielert Aircraft Engines GmbH, BRD 
Herstellerbezeichnung: TAE 125-02-99 

Propeller:     3-Blatt-Verstellpropeller mit hydraulisch betätigtem  
Blattverstellmechanismus  

Hersteller:     MT-Propeller Entwicklung GmbH, BRD  
Herstellerbezeichnung:   MTV6-A-C-F/CF187-129 

Der Luftfahrzeughersteller/-betreiber hat das Luftfahrzeug zum Unfallzeitpunkt im 
Flugerprobungsstadium mit einem „Permit to Fly“ betrieben. 

1.6.1 Borddokumente 
Eintragungsschein: Bescheid zur Verwendung des Eintragungszeichens 

OE-V.., Austro Control GmbH, 17. April 2009 
Permit to fly:    ausgestellt am 11.09.2008 von Austro Control GmbH  
     OE-V.. / SN Nr. 42.M0.. 
Versicherung: ausgestellt am 29.09.2008, am Unfalltag    

gültig 

1.6.2 Instandhaltung 
Die vorgeschriebenen Wartungen waren ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert. 

1.6.3 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeugs 
Es konnte nicht festgestellt werden, ob für den gegenständlichen Unfallflug eine Masse- 
und Schwerpunktberechnung im Sinne der Flugvorbereitung durchgeführt wurde. 
Jedenfalls konnte in den vorliegenden Unterlagen weder am Abflugort noch am Unfallort 
eine Berechnung über Masse und Schwerpunkt aufgefunden bzw. sichergestellt werden.  

Zieht man das von der Aufsichtsbehörde genehmigte Luftfahrthandbuch als Grundlage 
heran und rekonstruiert den Beladezustand für den gegenständlichen Unfallflug, ergibt sich 
eine Beladungssituation innerhalb der vom Luftfahrzeugerzeuger zugelassenen 
Betriebsgrenzen. 
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Die Berechnungen weisen darauf hin, dass sich die Lage des Schwerpunkts für den 
Startverlauf, den Flug und die beabsichtigte Landung innerhalb der zulässigen 
Betriebsgrenzen des Luftfahrzeuges befunden hat. 

1.7 Flugwetter 

1.7.1 METAR, Flugwetterdienst Austro Control GmbH 
Zum Zeitpunkt des Abflugs vom Flughafen Wiener Neustadt Ost herrschten, wie in Auszug 
1 der Flugwettermeldung dargestellt, Sichtflugwetterbedingungen. Mit Fortdauer des Tages 
konnte von einer Verbesserung der Bodensicht auf bis zu 20 Kilometer und aufgelockerter 
Schichtbewölkung in 3000 ft ausgegangen werden. 

Führt man die Textteile aus der Wetter Beschreibung METAR mit den allgemeinen 
Vorhersagen zur Flugwetterübersicht (GAFOR) sowie der Vorhersage für den Alpenraum 
(ALPFOR) zu einem Gesamtwetterkontext zusammen, so ergibt sich für den 
gegenständlichen lokalen Flug eine für einen Sichtflug gut geeignete Großwetterlage mit 
angekündigten leichten Turbulenzen. 
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1.7.2 GAMET, GAFOR, ALPFOR, Flugwetterdienst Austro Control GmbH 
Das Wettervorhersageprodukt GAMET der Austro Control GmbH liefert sowohl 
Wetterinformationen für die allgemeine Luftfahrt als auch für Sichtflüge innerhalb der 
jeweiligen Bezugshöhen.  

Die Prognose wird sowohl mit Hilfe von Texten als auch grafischen Darstellungen in Form 
einer Vorhersagekarte (Abbildungen 5, 6, 7 und 8) übermittelt. 

Eine weitere Vorhersagekarte für den Alpenraum ist ALPFOR, auf der Beeinträchtigungen 
für den Sichtflug im Alpenraum grafisch auf einer Karte als auch mit Texten vorhergesagt 
werden. 

Abbildung 5 GAFOR Vorfallszeitraum / Zeitabschnitt 1 

 

Quelle: Austro Control 
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Abbildung 8 Kategorisierung GAFOR (Austro Control, 2009) 

 

Quelle: Austro Control 

1.7.3 Natürliche Lichtverhältnisse 
Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten Tageslichtverhältnisse. 
Sonnenstand: Zenith: 36,51°, Azimuth: 95,83° 

1.7.4 Wetterberatung des Piloten / Zusammenfassung 
Es ist nicht nachweisbar, dass der Pilot eine Wetterberatung für den Unfallflug eingeholt 
hat. Das vorherrschende Wetter und die Sichtverhältnisse waren gut und können beim 
gegenständlichen Unfallflug als unfallkausaler Einflussfaktor ausgeschlossen werden.  

1.8 Navigationshilfen 

Der gegenständliche Unfallflug wurde unter Sichtflug-Wetterbedingungen durchgeführt. 
Das Luftfahrzeug war mit einem Garmin G1000 integrierten Avioniksystem (Glascockpit) 
ausgestattet. Zu diesem System gehören zwei multifunktionale Bildschirme, die sowohl eine 
Kommunikation zwischen Luftfahrzeug- und Navigationssystemen (GPS) ermöglichen, als 
auch über ein bewegliches Kartensystem (Moving Map) verfügen. 
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Die in diesem System prinzipiell möglichen Flugweg- und weiteren Aufzeichnungen wurden 
nicht durchgeführt. Somit konnten aus dieser Quelle keine Information über den 
gegenständlichen Unfallflug gewonnen und keinerlei Navigationsdaten oder 
Positionsaufzeichnungen des Luftfahrzeugs sichergestellt werden. 

1.9 Flugfernmeldedienste  

Auf den in Betracht kommenden Frequenzen fand Funkverkehr statt. Es konnte jedoch auf 
keiner dieser Frequenzen eine Notmeldung des Piloten wahrgenommen werden. 

1.10 Flugplatz 

1.10.1 Allgemein 
Das Luftfahrzeug startete vom Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN). 

Der Flugplatz verfügte am Tag des Vorfalles über die notwendige Zulassung für die 
rechtskonforme Verwendung unter Sichtflug-Wetterbedingungen. 

Etwaige für den Unfall relevante Verbindungen zum Flugplatz konnten nicht festgestellt 
werden. Der Flugplatz ist für die Verwendung mit Luftfahrzeugen der Type DA 42 
zugelassen. 

1.11 Flugschreiber 

Ein Flugschreiber war nicht vorgeschrieben und nicht eingebaut.  

Der vorgeschriebene Notsender (ELT) war im Luftfahrzeug installiert. Die Auslösung konnte 
nicht abschließend geklärt werden. 

1.11.1 GPS Geräte 
Im Luftfahrzeug war ein EFIS System bzw. Garmin G1000 System mit integriertem GPS 
System verbaut. 
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1.11.2 Radardaten / Flugverlaufsaufzeichnungen 

Abbildung 9 Flugwegaufzeichnung Radar System Goldhaube Österreich 

 

Quelle: System Goldhaube 

1.12 Angaben über Wrack und Aufprall 

Die Anflugrichtung zur Unfallstelle wurde aufgrund der Schneise, die das Luftfahrzeug 
während seines Kontakts mit dem Baumbewuchs geschlagen hatte, rekonstruiert. Die 
Hangneigung im Unfallbereich betrug ca. 15°. Die Bäume am Unfallort- hauptsächlich 
Föhren, teilweise auch Fichten- waren bis zu 25 Meter hoch. Der Anflug bis zum initialen 
Kontakt mit diesen Bäumen fand in nordwestlicher Richtung mit einem Steuerkurs von ca. 
325° und in Form eines steilen Sinkflugs statt.  
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Das Eindringen des Luftfahrzeuges in die Bewaldung erfolgte von oben mit einem 
Eintrittswinkel von ca. 65° und einer Rollbewegung um die Längsachse des Luftfahrzeugs. 
Dabei hat das Luftfahrzeug die Stämme mehrerer Bäume in ihrem oberen Drittel 
abgeschlagen und deutliche Eintrittspuren an der Bewaldung hinterlassen.  

Der Sitzgurt am vorderen linken Sitz war ordnungsgemäß angelegt.  

Aufgrund der vorliegenden Dokumentation der Unfallstelle und des Verletzungsbildes 
konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob der Pilot am rechten vorderen Sitz 
angeschnallt war, oder nicht. 

Unter Zuhilfenahme der angefertigten Dokumentation über die Beweisaufnahme konnte 
festgestellt werden, dass der  

Pilot    (männlicher Erwachsener)  rechts vorne, und der 

2. Pilot / Passagier (männlicher Erwachsener)  links vorne 

saß. 

Am Unfallort wurden beide FADEC Steuergeräte mit den jeweiligen Seriennummern  

• FADEC 1 (LH) 4063 
• FADEC 2 (RH) 4239 

sichergestellt. 

1.12.1 Unfallort 
Die Unfallstelle befand sich im Gemeindegebiet von Lindgrub, Gemeinde Natschbach 
Loipersbach. 

Die Unfallstelle weist die Koordinaten 47° 41’ 32’’ N, 016° 06’ 32’’ O auf. 
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1.12.2 Verteilung und Zustand der Wrackteile 
Aufgrund des steilen Eintrittswinkels des Flugzeuges in die Bewaldung (siehe Abbildung 10, 
Skizze, Bäume A-D) und in weiterer Folge bis hin zum Kontaktpunkt mit dem Erdreich ist der 
Unfallraum auf eine Fläche im Ausmaß von ca. 20 mal 30 m begrenzt. 

An der Aufschlagstelle schlugen das rechte Triebwerk und dessen Propeller einen ca. 45 
Zentimeter breiten und 40 Zentimeter tiefen Krater. 1,2 m nordöstlich entfernt davon 
konnte die Propellernabe des rechten Propellers sichergestellt werden. Zwei 
Propellerblätter waren an deren Wurzel gebrochen, das dritte Blatt war noch zur Hälfte 
vorhanden. Vier Meter nordwestlich dieser Aufschlagstelle (siehe Skizze) fanden sich an der 
Rinde eines Baumes bis zu einer Höhe von knapp drei Metern deutliche Spuren eines 
massiven Kontakts mit dem Luftfahrzeug bzw. Teilen davon, die darauf hindeuten, dass sich 
das Luftfahrzeug in diesem Bereich überschlagen hat und in zahlreiche Teile zerbrochen ist. 
Das Hauptwrack kam nordwestlich dieses Baumes zum Liegen. 

Weitere massive Beschädigungen an seiner Rinde wies ein ca. 2,65 m hangaufwärts 
stehender Baum auf. Diese Spuren waren in einer Höhe von ca. 2,8 m sowie ca. 4 bis 4,2 m 
zu erkennen. 

Ca. drei Meter den Hang abwärts fanden sich der linke Motor sowie eine ECU. 

Weitere sieben Meter hangabwärts fanden sich Teile des linken Hauptfahrwerks sowie rot 
lackierte Kunststoffteile. Das rechte Hauptfahrwerk war etwa elf Meter entfernt, rechts 
eines Waldweges, zu liegen gekommen. Rund 1,5 m westlich davon konnten ein 
Wasserkühler sowie ein vier Meter langer weißer Teil der Tragfläche aufgefunden werden. 

Ein weiß rot lackierter und ca. 80 cm großer Teil eines Winglets wurde zwölf Meter 
hangabwärts, links des Waldweges, gefunden. Elemente der Triebwerksverkleidung 
befanden sich zwei Meter entfernt davon, halbkreisförmig angeordnet.  

Ca. 23 m den Hang abwärts vom Wrack, lag das abgerissene Bugrad des Luftfahrzeuges. 

Teile der rechten Motorenverkleidung wurden ca. fünf Meter hangabwärts gefunden; in 
diesem Bereich befand sich ebenso ein stark deformierter, silberfarbiger Aluminiumtank. 
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Abbildung 10 Absturzstelle Luftfahrzeug Skizze 

 

Quelle: LPK Niederösterreich 

1.12.3 Cockpit und Instrumente 
Das gegenständliche Luftfahrzeug war mit einem Electronic Flight Information System EFIS 
bzw. mit einem Garmin G1000 System mit integriertem Autopilot GFC700 und Flight 
Director ausgerüstet. 

Das G1000 System bietet Anzeige- und Steuerschnittstellen für die Kommunikation, 
Navigation, Überwachung, automatisches Flugsteuerungssystem (AFCS), primäre 
Fluginstrumentierung, Motoranzeigen und Meldesysteme auf zwei Flüssigkristall-
Anzeigeeinheiten und einem Audio- bzw. Kommunikationspanel. 

Die beiden Anzeigeeinheiten bestanden aus einem Primary Flight Display (PFD) auf der 
linken (Pilotenseite) und dem Multifunktionsdisplay (MFD) auf der rechten Seite. 
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Das Audio- bzw. Kommunikationspanel befindet sich mittig zwischen den beiden 
Flüssigkristalldisplays. Das G1000 System kann mehrere Flug- und Triebwerksparameter auf 
einem Datenspeicher bzw. auf einer Speicherkarte aufzeichnen bzw. abspeichern. 

Die in diesem System prinzipiell möglichen Flugweg- sowie weiteren Aufzeichnungen 
wurden nicht durchgeführt. Somit konnten aus dieser Quelle keine Information über den 
gegenständlichen Unfallflug gewonnen und keinerlei Navigationsdaten oder 
Positionsaufzeichnungen des Luftfahrzeugs sichergestellt werden. 
Das Cockpit samt seiner Ausrüstung bzw. Avionik sowie das gesamte Unfallwrack wiesen 
aufgrund des Aufpralls einen hohen Zerstörungsgrad auf. 

1.12.4 Luftfahrzeug und Ausrüstung – Versagen, Funktionsstörungen 
Im Laufe der Untersuchungen konnten, soweit dies die Zerstörungen zuließen, keine 
Funktionsstörungen des verunfallten Luftfahrzeugs und seiner Ausrüstung oder ein 
Versagen von Ausrüstungsteilen des Luftfahrzeuges DA 42MPP festgestellt werden. 

Die Auswertungen der beiden Triebwerkssteuereinheiten (FADEC – Full Authority Digital 
Engine Control) zeigten keine Auffälligkeiten, die Rückschlüsse auf ein allfälliges 
Fehlverhalten der Triebwerksteuereinheiten oder der Triebwerke des Unfallluftfahrzeuges 
DA 42, oder einen Ausfall bzw. eine Fehlbedienung, zulassen würden. 

Das Unfallluftfahrzeug DA 42 wurde von zwei Kolbentriebwerken der Type TAE 125-01 des 
Erzeugers Thielert Aircraft Engines GmbH angetrieben, welche über die Triebwerks-
Steuereinheiten (FADECs) 

• FADEC 1 (LH) 4063 
• FADEC 2 (RH) 4239 

gesteuert wurden. 

Beide FADEC Einheiten wurden unabhängig von der jeweils anderen FADEC-Einheit 
untersucht und ausgewertet. Dies geschah beim Hersteller der Triebwerke und der FADEC-
Steuereinheiten, Thielert Aircraft Engines GmbH, unter Aufsicht von Mitarbeitern der 
deutschen Sicherheitsuntersuchungsstelle (BFU) und der österreichischen 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thielert
https://de.wikipedia.org/wiki/Thielert
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1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Bei der standardmäßig durchgeführten Obduktion der beiden verunfallten Personen 
konnten gemäß dem Obduktionsergebnis keinerlei Hinweise auf vorbestandene psychische 
oder physische Beeinträchtigung zum Unfallzeitpunkt festgestellt werden. 

Bei beiden am Flugunfall beteiligten Personen trat der Tod unmittelbar nach dem Aufprall 
des Luftfahrzeuges ein. 

1.14 Brand 

Es konnten keine Spuren eines allfälligen Brandes festgestellt werden. 

1.15 Überlebensaspekte 

1.15.1 Rückhaltesysteme 
Die im gegenständlichen Luftfahrzeug verwendeten Rückhaltesysteme waren 
ordnungsgemäß zugelassen. 

Der im Unfallverlauf getötete 2. Pilot / Passagier am linken Vordersitz wurde laut 
vorliegender Dokumentation angeschnallt und durch den Dreipunktgurt gesichert 
aufgefunden. 

Ob der Pilot am rechten vorderen Sitz angeschnallt war, konnte aufgrund der vorliegenden 
Dokumentation der Unfallstelle und des Verletzungsbildes nicht abschließend festgestellt 
werden. 

1.15.2 Evakuierung 
Kurz nach dem Eintreffen einer Polizeistreife und des Notarzthubschraubers konnte vom 
Notarzt nur mehr der Tod der beiden Insassen aufgrund der Art und Schwere der 
Verletzungen festgestellt werden. Die beiden verunfallten Insassen wurden geborgen und 
eine Obduktion wurde angeordnet. 
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1.15.3 Verletzungsursachen 
Am Piloten sowie am 2.Piloten/Passagier wurden Obduktionen durchgeführt. Gemäß dem 
Obduktionsergebnis liegen keinerlei Hinweise auf vorbestandene psychische oder 
physische Beeinträchtigungen vor. Beide wiesen Polytraumata, multiple Frakturen sowie 
mehrfache innere Verletzungen auf, welche unmittelbar nach dem Aufschlag des 
Luftfahrzeuges zum Tode führten. Die Art und Schwere dieser multiplen Verletzungen 
waren infolge des mit hoher Geschwindigkeit erfolgten Aufpralls des Luftfahrzeuges nicht 
überlebbar. 

1.16 Weiterführende Untersuchungen 

1.16.1 Technische Untersuchungen 
Weitergehende technische Untersuchungen am verunfallten Luftfahrzeug wurden durch 
die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes veranlasst. Zu diesem Zwecke wurde im Jahr 
2010 ein externer unabhängiger allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter 
Sachverständiger aus dem Sachgebiet der Schadensanalyse metallischer Werkstoffe 
beauftragt, eine Augenschein-Analyse vorzunehmen und ein Gutachten zum Schadensbild 
zu erstatten. Im Fokus dieser Untersuchung standen die metallischen Teile des verunfallten 
Luftfahrzeuges, insbesondere die Querruderschubstangen und Höhenruderschubstange. 

Die Ausführungen dieses externen Sachverständigen geben keinerlei Hinweis auf 
technische Beeinträchtigungen, die einen sicheren Flugverlauf beeinträchtigt hätten. Der 
Sachverständige hält vielmehr fest, … 

„… dass eindeutig alle Brüche erst im Zuge des Unfallgeschehens beim Aufprall am Boden 
entstanden und keine Anzeichen für die Vorschädigung eines Teiles vorhanden sind.“ 

Zu den relevanten Bauteilen des Luftfahrzeugs hält das Gutachten auszugsweise 
Folgendes fest:  

Ad Querruderschubstange links: 

„An der Querruderschubstange ist mitten im Flügel ein Gelenk angebracht, in 
welchem die Schubstange mit dem Gelenkkörper verschweißt ist. Genau am Rand 
dieser Schweißung ist ein Bruch ausgebildet, der teilweise verrostet ist, teilweise aber 
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Erkenntnis über die Vorgänge gefunden werden, die zum Absturz der Maschine 
geführt haben.“ 

„Der Bericht wurde auf Wunsch des Auftraggebers auch in elektronischer Form 
erstellt und enthält in dieser Form daher keine Unterschrift. Die Prüfergebnisse 
beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Schlussfolgerungen 
resultieren aus den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen und den 
Untersuchungsergebnissen. Sollten wesentliche zusätzliche Fakten bekannt werden, 
so behalte ich mir eine entsprechende Neubewertung vor.“ 

Zusammenfassend indizieren diese Ergebnisse der Untersuchungen der Bauteile, dass das 
verunfallte Luftfahrzeug ordnungsgemäß im Flug zu führen war und vor dem 
Unfallgeschehen keine mechanischen Einschränkungen bei der Steuerbarkeit gegeben 
waren.  

1.16.2 Rechtliche Grundlagen der Flugerprobung und des Unfallfluges 
Das Flugerprobungs-Programm des Luftfahrzeugherstellers fand unter EASA Gesetzgebung 
Teil 21 Abschnitt J als genehmigter Entwicklungsbetrieb statt. 

Die notwendige und vorgeschriebene Dokumentation für Erprobungsflüge war im 
Qualitätshandbuch des Entwicklungsbetriebs abgezeichnet und geregelt. 

Diese Dokumentation wurde von der zuständigen Aufsichtsbehörde Austro Control GmbH 
genehmigt und war zum Unfallzeitpunkt gültig. 

Aufgrund des genehmigten Flugerprobung-Programms beantragte der 
Luftfahrzeughersteller ein „Permit to Fly“, welches von der Aufsichtsbehörde Austro 
Control GmbH mit bescheidmäßiger Genehmigung am 11.9.2008 unter Zuweisung des 
obligatorischen Kennzeichens für Erprobungsflüge zugeteilt wurde und am Unfalltag 
Gültigkeit hatte. 
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2 Auswertung 

2.1 Flugbetrieb 

2.1.1 Flugverlauf 
Der Flugverlauf wurde auf Grundlage von Radaraufzeichnungen, Zeugenaussagen und 
Aufzeichnungen der Triebwerksteuerung erhoben und rekonstruiert. Diese Daten erlauben 
Aussagen zum wahrscheinlichsten Ablauf, beginnend mit dem Flugverhalten, das die 
Unfallsequenz ausgelöst hat und in weiterer Folge zum Kontakt des Luftfahrzeuges mit 
Bäumen geführt hat. 

Dabei stellten die Aufzeichnungen des militärischen Luftraumüberwachungssystems 
„Goldhaube“ eine wichtige Informationsquelle für die Rekonstruktion dieses Unfallflugs 
dar. In Kombination mit Informationen des Landespolizeikommandos für Niederösterreich, 
des zivilen Sachverständigen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und Zeugenaussagen 
wurden wesentliche Ermittlungsergebnisse zusammengeführt und diesem Bericht 
zugrundegelegt. 

In den Minuten des Unfallflugs vor dem Kontakt mit der bewaldeten Erdoberfläche wurden 
mit dem Luftfahrzeug Flugmanöver im Gebiet Neunkirchen und Lindgrub durchgeführt. 
Augenzeugenberichten zufolge handelte es sich um „kunstflugähnliche“ Manöver, die 
gemäß den Datenaufzeichnungen als Steilkurven mit mehr als 60° Querneigung 
nachvollzogen werden können.  

Anfänglich fanden diese Manöver in einer Flughöhe von ca. 8300 ft ü.d.M. statt. Während 
dieser Steilkurven kam es zu einem Höhenverlust zunächst auf ca. 4900 ft ü.d.M. Die 
fortgesetzte extensive Querneigung von über 60° führte zu einem Strömungsabriss des 
Luftfahrzeuges, einem weiteren Höhenverlust auf ca. 3600 ft ü.d.M. und weiter bis zum 
schließlichen Baum- und Bodenkontakt. 

Laut den Augenzeugenberichten bewegte sich das Luftfahrzeug, mit der Luftfahrzeugnase 
nach unten zeigend und sich um seine Längsachse drehend, in einer Fallbewegung in 
Richtung Boden. 
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2.1.2 Besatzung 
Verantwortlicher Pilot / 1. Pilot:  

Der im Flugerprobungsprogramm des Luftfahrzeugherstellers zugelassene 1. Pilot war zum 
Unfallzeitpunkt im Besitz einer gültigen behördlichen Lizenz für das zweimotorige 
Luftfahrzeug Diamond DA 42 und eines medizinischen Tauglichkeitszeugnisses. Weiters 
besaß er eine Zulassung, das Luftfahrzeug im Zuge und unter den Einschränkungen des 
„Permit to Fly“ und den damit verbundenen Verfahrensanweisungen zu führen.  

Für den gegenständlichen Unfallflug gab es keinen schriftlichen Flugauftrag. Es konnte nicht 
abschließend ermittelt werden, und es geht auch aus den Unterlagen und 
Verfahrensanweisungen des Luftfahrzeugerzeugers für Erprobung und Prüfpiloten sowie 
die Durchführung von Bewegungsflügen (Reflights) nicht hervor, ob ein schriftlicher 
und/oder mündlicher Flugauftrag für diesen Flug notwendig gewesen wäre. Jedenfalls wird 
darauf verwiesen, dass Bewegungsflüge (Reflights) prinzipiell dem genehmigten Production 
Flight Test Program entsprochen haben.  

Der 1. Pilot verfügte über eine Freigabe des Luftfahrzeugherstellers zur Durchführung von 
„Reflights“ (Bewegungsflüge) auf dem Luftfahrzeug Diamond DA 42, bei denen jedoch nur 
die notwendige Besatzung für den geplanten Flug an Bord sein durfte. 

Die Rolle einer zweiten Person an Bord war weder als 2. Pilot noch als Passagier gegeben 
und notwendig, wie sich aus den Verfahrensanweisungen für Prüfungs- und 
Überstellungsflüge des Luftfahrzeugerzeugers klar ergibt. 

Der verantwortliche Pilot (1. Pilot) saß auf dem vorderen rechten Pilotensitz. Im 
Betriebshandbuch des gegenständlichen Luftfahrzeuges ergibt sich keine abschließende 
Beurteilung und Anweisung, welchen Pilotensitz der verantwortliche Pilot zu belegen hat. 

Der Luftfahrzeughersteller verweist jedoch als Einschränkung im Betrieb unter der 
Verwendung des Autopiloten darauf, dass der linke Pilotensitz während der gesamten 
Betriebszeit mit geschlossenen Sitzgurten durch den Piloten besetzt werden muss. Die 
Sitzposition am linken Sitz für den 1. Piloten bzw. Pilot in Command PIC ergibt sich vor allem 
aus dem Design des Instrumenten Panels, da das Primary Flight Display PFD des Garmin 
G1000, mit den Primary Flight Instrumenten, auf der linken Seite des Instrumenten Panels 
installiert ist.  
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2.1.3 Verfahrensanweisungen des Luftfahrzeugherstellers 

Flugerprobungsprogramm – Prüf- und Überstellungsflüge – Qualifizierung von 
Erprobungs- und Prüfpiloten 
Die Verfahrensanweisungen des Luftfahrzeugherstellers in Verbindung mit dem 
Erprobungsprogramm „Permit to Fly“, die den Betrieb des gegenständlichen Luftfahrzeugs 
zum Zeitpunkt des Unfallfluges regelten, weisen weder eine eindeutige Zuordnung der 
Sitzposition noch die Notwendigkeit der Einweisung des Piloten zum Fliegen von 
unterschiedlichen Pilotensitzen aus. 

Eine Einweisung zum Fliegen des Unfall Luftfahrzeugs vom rechten Pilotensitz aus wurde 
dem verantwortlichen 1. Piloten nicht erteilt. Eine derartige Einweisung war auch zum 
Zeitpunkt des Unfalls für die Verfahrensanweisungen des Luftfahrzeugherstellers und den 
diesen zugrundeliegenden normativen Regeln der aufsichtsführenden Behörde nicht 
vorgesehen. 

In den Auswahlkriterien für Prüf- und Erprobungspiloten und der dazu gehörenden 
Dokumentation des Luftfahrzeuges war zum Zeitpunkt des Unfalls kein Eignungstest über 
die psychischen Voraussetzungen und Kompetenzen eines Prüf- und Erprobungspiloten 
vorgesehen und wurde dementsprechend auch nicht durchgeführt. 

Die Auswahl von Prüf- und Erprobungspiloten und die Erteilung der dazu erforderlichen 
Berechtigung erfolgte ausschließlich aufgrund der Erfüllung taxativ aufgezählter 
technischer Kriterien. 

Nicht-technische Fertigkeiten („Non-Technical Skills“) sind in den Auswahlkriterien für Prüf- 
und Erprobungspiloten und für die Zuerkennung der Berechtigung zur Durchführung von 
Prüf- und Erprobungsflügen nicht enthalten. 

Es ist auch nicht nachvollziehbar, wie der Luftfahrzeughersteller als verantwortliche Instanz 
zur Durchführung des Prüf- und Flugerprobungsprogrammes mit dem Nichtbefolgen von 
Verfahrensanweisungen im Zuge des genehmigten „Permit to Fly“-Verfahrens und zum 
Zeitpunkt des Unfalles umgegangen ist. Jedenfalls fehlen in den der Ermittlung 
zugrundeliegenden Dokumentation Verfahrensanweisungen bei Fehlverhalten im Rahmen 
des Prüf- und Flugerprobungsprogramms.  
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Die Platzzuweisung des Piloten im Cockpit wurde einer Regelung unterzogen. Grundsätzlich 
sitzt der Pilot in Command PIC auf der linken Seite. Eine „erforderliche“ Sitzposition des 
Piloten auf der rechten Seite ist firmenintern eigens über eine Berechtigung reguliert. 

Die mentale und charakterliche Eignung von Piloten wird im Rahmen der periodischen 
Flugtauglichkeitsuntersuchung mittels eines psychologischen Tests regelmäßig überprüft. 
Eine starke Professionalisierung und Reglementierung im Bereich der Flugerprobung hat 
ebenfalls stattgefunden. Dies hat direkten Einfluss bzw. Auswirkungen auf die 
Stellenbeschreibung und auf die Auswahl bzw. Anstellung der jeweiligen Piloten. 

2.2 Luftfahrzeug 

2.2.1 Beladung und Schwerpunkt 
Die auf Grundlage der vorliegenden Daten ermittelte Beladung und der damit 
zusammenhängende Schwerpunkt des Luftfahrzeuges lagen für den gegenständlichen 
Unfallflug vom Startverlauf über den Streckenflug und die prognostizierte Landung hinweg 
innerhalb der vom Luftfahrzeughersteller publizierten Betriebsgrenzen. 

Ein kausaler Zusammenhang mit dem gegenständlichen Unfallhergang und Unfallverlauf 
kann daher ausgeschlossen werden. 

2.2.2 Instandhaltung 
In Übereinstimmung mit den Vorschriften der Wartung und der Dokumentation wurde das 
Luftfahrzeug ordnungsgemäß gewartet und die Wartungen ordnungsgemäß dokumentiert. 

Es konnte kein kausaler Zusammenhang mit dem gegenständlichen Unfallhergang und 
Unfallverlauf hergestellt werden. 

2.2.3 Technische Untersuchung 
Im Zuge der eingehenden Inspektionen des Luftfahrzeugwracks am Unfallort und im Laufe 
der technischen Begutachtung nach der Sicherstellung konnten keine Hinweise gefunden 
werden, dass Luftfahrzeugteile während des Fluges vor dem Aufprall abgetrennt oder 
abgefallen sind. 
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Die gesamtheitliche Betrachtung indiziert, dass der Flugunfall nicht aufgrund von 
strukturellem Versagen am Luftfahrzeug herbeigeführt wurde. Eine weitere externe 
methodologische Untersuchung hat keinen Hinweis darauf ergeben, dass das Luftfahrzeug 
nicht ordnungsgemäß im Fluge zu führen war, da keine mechanischen Einschränkungen vor 
dem Unfallgeschehen in punkto Steuerbarkeit des Luftfahrzeuges festgestellt wurden.  

Es bestehen keine Verdachtsmomente auf andere Beeinträchtigungen des Luftfahrzeuges, 
die während des Fluges am Luftfahrzeug aufgetreten sein könnten, wobei dies aufgrund des 
Zerstörungsgrads des Luftfahrzeugs jedoch nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann.  

2.2.4 Überlebensaspekte 
Das Luftfahrzeug hatte bei einer Geschwindigkeit von ca. 354 km/h Erstkontakt mit 
Bäumen, stürzte sodann steil nach unten und schlug am Erdboden auf.  

Die bei dem Absturz einwirkenden Kräfte waren so massiv, dass ein Überleben auch bei 
bestmöglichem Gebrauch und optimaler Funktion von im Luftfahrzeug vorhandenen Gurt- 
bzw. Rückhaltesystemen und Überlebens- und Schutzausrüstung nicht möglich war. 

2.3 Flugwetter 

Der gegenständliche Unfallflug wurde unter Sichtflugwetterbedingungen durchgeführt. 
Meteorologische Faktoren können als Unfallursache ausgeschlossen werden und werden 
daher nicht in die Analyse einbezogen. 
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3 Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

• Der verantwortliche 1. Pilot war im Besitz einer am Unfalltag gültigen Pilotenlizenz für 
das verwendete Luftfahrzeug und den gegenständlichen Flug. 

• Das notwendige medizinische Tauglichkeitszeugnis des Piloten hatte am Unfalltag 
Gültigkeit. 

• Der verantwortliche 1. Pilot verfügte über Flugerfahrung auf dem verwendeten 
Luftfahrzeugmuster.  

• Die Luftfahrzeugtype war für die Verwendung für Sichtflug und Instrumentenflug 
zugelassen. 

• Das gegenständliche Luftfahrzeug wurde unter einem „Permit to Fly“ im 
Flugerprobungsprogramm des Luftfahrzeugherstellers betrieben. 

• Der 2. Pilot / Passagier war im Besitz einer am Unfalltag gültigen Pilotenlizenz für das 
verwendete Luftfahrzeug und den gegenständlichen Flug. 

• Das notwendige medizinische Tauglichkeitszeugnis des 2. Pilot / Passagier hatte am 
Unfalltag Gültigkeit. 

• Der 2. Pilot / Passagier verfügte über Flugerfahrung auf dem verwendeten 
Luftfahrzeugmuster.  

• Der 2. Pilot / Passagier hatte Flugerfahrung und war im Besitz einer gültigen 
Instrumentenflug-Berechtigung. 

• Der 2. Pilot / Passagier hätte laut den Verfahrensanweisungen des 
Luftfahrzeugherstellers nicht an Bord des Luftfahrzeuges sein dürfen. 

• Der verantwortliche Pilot saß auf dem rechten Pilotensitz. Dazu hatte er keine 
Einweisung durch den Luftfahrzeughersteller erhalten, die jedoch laut dem 
Luftfahrzeughersteller auch nicht notwendig war. 

• Im Zuge der Ausbildung zum Prüfpiloten des Luftfahrzeugherstellers hat der 
verantwortliche Pilot keine Einweisung zum Führen des Luftfahrzeuges vom rechten 
Pilotensitz im Rahmen des „Permit to Fly“ erhalten. 

• Es war von Seiten des Luftfahrzeugherstellers nicht vorgesehen, dass das Luftfahrzeug 
im Rahmen des „Permit to fly“ vom rechten Pilotensitz gesteuert wird.  

• Der verantwortliche 1. Pilot verfügte über keinen schriftlichen und oder mündlichen 
Flugauftrag zur Durchführung des Fluges. 
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• Das Qualifizierungsprogramm des Luftfahrzeugherstellers für Erprobungs- und 
Prüfpiloten legte vor dem Unfallflug keine Bewertung von nichttechnischen Fähigkeiten 
als Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm fest. 

• Das Erprobungsprogramm des Luftfahrzeugherstellers für Erprobungs- und Prüfpiloten 
bot zum Unfallzeitpunkt keine Kriterien oder Empfehlungen bei Verstößen gegen 
Verfahrensanweisungen des Erprobungs- und Prüfungsprogrammes. 

3.2 Wahrscheinliche Ursachen 

• Kontrollverlust im Flug mit anschließender Kollision mit Bäumen (Loss of Control In-
flight, LOC-I) 

3.2.1 Wahrscheinliche Faktoren 
• Nichteinhaltung der Betriebsgrenzen des Luftfahrzeuges und daraus resultierender 

Kontrollverlust; 
• Zu geringe Flughöhe über Grund; 
• Mangelnde Beachtung der Dokumentation des Luftfahrzeugherstellers; 
• Nichtbeachten der für den Flug notwendigen normativen Voraussetzungen bzw. des 

„Permit to fly“ und der diversen Verfahrensanweisungen; 
• Mangelhafte Einschätzung der Flugeigenschaften des Luftfahrzeuges; 
• Fehlende Berücksichtigung nicht technischer Anforderungen („Non-technical Skills“) 

bei der Auswahl von Prüf- und Erprobungspiloten; 
 



 

64 von 76 Abschlussbericht 

4 Sicherheitsempfehlungen 

Nr. SE/SUB/LF/5/2024, ergeht an: Hersteller des Luftfahrzeuges Diamond DA42 

„Stall Recovery Prodecure“ 

Der Luftfahrzeughersteller hat keine Handlungsanweisung zur Beendigung eines 
Strömungsabrisses (Stall Recovery Procedere) in der Luftfahrzeugdokumentation 
veröffentlicht. 
Somit sind keine konkreten theoretischen und praktischen Hilfestellungen für derartige 
Situationen in der Luftfahrtzeug-Dokumentation für Piloten vorhanden. 

Dem Hersteller des Luftfahrzeuges wird empfohlen, Handlungsanweisungen zur 
Beendigung eines Strömungsabrisses (Stall Recovery Procedere) in das Flughandbuch (AFM) 
aufzunehmen. Der Schwerpunkt muss dabei vor allem auf der Erkennung und Vermeidung 
von Strömungsabrissen und der Beendigung vom Strömungsabrissen liegen. 

Nr. SE/SUB/LF/6/2024, ergeht an: EASA  

„None-technical Skills“ 

Das Ausbildungsprogramm für Prüf- und Erprobungspiloten, die in Luftfahrzeugen im 
Rahmen von Flugerprobungsprogrammen eingesetzt werden, sieht keine Prüfung der 
Persönlichkeitsstruktur angehender Prüf- und Erprobungspiloten vor. Im Hinblick auf den 
Hergang des gegenständlichen Unfalles erscheint es ratsam, die persönliche Eignung von 
Bewerbern in Bezug auf nicht-technische Fähigkeiten zu überprüfen. 

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes empfiehlt, die Europäische Luftfahrt 
Sicherheitsbehörde (EASA) möge die Anforderungen zur Prüfung von nicht-technischen 
Fähigkeiten und der Eignung von Bewerbern für die Aufnahme als Pilot in 
Flugerprobungsprogramme prüfen und dazu Leitlinien bzw. Vorgehensweisen vorschlagen. 
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5 Konsultationsverfahren / 
Stellungnahmeverfahren 

Gemäß Art. 16 Abs. 4 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle 
des Bundes vor Veröffentlichung des Abschlussberichts Bemerkungen der betroffenen 
Behörden, einschließlich der EASA und des betroffenen Inhabers der Musterzulassung, des 
Herstellers und des betroffenen Betreibers (Halter) eingeholt. 

Bei der Einholung solcher Bemerkungen hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
die internationalen Richtlinien und Empfehlungen für die Untersuchung von Flugunfällen 
und Störungen, die gemäß Artikel 37 des Abkommen von Chicago über die internationale 
Zivilluftfahrt angenommen wurden, eingehalten. 

Gemäß § 14 Abs. 1 UUG 2005 idgF. hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes vor 
Abschluss des Untersuchungsberichts den Beteiligten Gelegenheit gegeben, sich zu den für 
den untersuchten Vorfall maßgeblichen Tatsachen und Schlussfolgerungen schriftlich zu 
äußern (Stellungnahmeverfahren). 

Die eingelangten Stellungnahmen wurden, wo diese zutreffend waren, im 
Untersuchungsbericht berücksichtigt bzw. eingearbeitet. 
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